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Das Jenaer Zentrum 
für selbstbestimm-
tes Leben wird 20 

…oder wie alles begann 
– einer der ersten Artikel 
in der Jenaer Presse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der 13. Februar 1991 ist 
für Jena zu einem ge-
schichtsträchtigen Tag 
geworden - von fünf en-
gagierten behinderten  
Menschen wurde das 
Jenaer Zentrum für 
selbstbestimmtes Le-
ben e.V. gegründet. Das 
Ziel damals lautete: 
„Verbesserung der Le-
bensumstände behinder-
ter Menschen in Jena“. 
Der Verein soll die Inte-
ressen dieses Personen-
kreises vertreten, um ein 
selbstbestimmtes Leben 
behinderter Menschen 
durchzusetzen. Seitdem 

mischen wir kräftig mit 
und sind heute aner-
kannte Partner in vielen 
Bereichen und Gremien 
der Stadt. 
Neu für die damalige 
Zeit war die Beschäfti-
gung von behinderten 
Beraterinnen und Bera-
tern in der Beratungs-
stelle, welche im Som-
mer 1991 öffnete. Profi-
tiert haben wir natürlich 
von den Kolleginnen und 
Kollegen aus dem ZsL in 
unserer Partnerstadt Er-
langen.  
Geschichtsträchtig wurde 
der 13. Februar 1991 für 
Jena dahingehend, weil 
das JZsl mit seinen Akti-
onen in Jena viel erreicht 
hat. Genannt seien hier 
der barrierefreie Nahver-
kehr, wo wir gemeinsam 
mit Herr Graduzewski 
nach Lösungen gesucht 
haben, die ganze Bahn-
hofsproblematik und die 
enge Zusammenarbeit 
mit der langjährigen Be-
hindertenbeauftragten 
Frau Bergmann. Auch 
verschiedene Demos und 
Straßensperren sollen 
hier genannt werden und 
unsere thüringenweiten 
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Veranstaltungen zum 5. 
Mai 2000 und 2005. 
Seit Ende der 90-iger 
Jahre gibt und gab es im 
JZsL auch Projekte und 
Angebote zur Unterstüt-
zung beim Übergang von 
der Schule auf den Ar-
beitsmarkt oder bei der 
Eingliederung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt. 
 
Wir werden unseren Ge-
burtstag natürlich auch 
noch gebührend feiern. 
Geplant ist dazu eine 
Veranstaltung Anfang 
Mai.                         
Näheres wird im nächs-
ten Infoblatt bzw. auf 
unserer Homepage  zu 
finden sein. 
 
Wir würden uns freuen, 
wenn der eine oder an-
dere Leser uns mitteilt, 
welches Erlebnis/Ereignis 
ihr/ihm in besonderer 
Erinnerung geblieben ist. 
Wir möchten damit eine 
Ausstellung gestalten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Endlich !                   
Neufassung der 
Heilmittelrichtlinie 
 
Mit der Neufassung der 
Heilmittelrichtlinie wurde 
der Zugang zur Heilmit-
telbehandlung für Men-
schen mit dauerhaften 
schweren Behinderungen 
sowie für Kinder und Ju-
gendliche erheblich er-
leichtert. 
Menschen mit dauerhaf-
ten schweren Behinde-
rungen können künftig 
ohne erneute Überprü-
fung des Behandlungs-
bedarfs eine langfristige 
Genehmigung von Heil-
mittelbehandlungen von 
ihrer gesetzlichen Kran-
kenkasse bekommen. 
Darüber hinaus ist für 
Kinder und Jugendliche 
mit einer besonders 
schweren und langfristi-
gen funktionellen und 
strukturellen Schädigung 
und Beeinträchtigung 
der Aktivitäten künftig 
auch ohne Verordnung 
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eines Hausbesuchs eine 
Heilmittelbehandlung in 
bestimmten Einrichtun-
gen außerhalb der Praxis 
möglich. Das hat der 
Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) am 
20. Januar in Berlin 
beschlossen. 
Die bisherige Regelung 
sah vor, dass auch bei 
wiederholten langfristig 
notwendigen Verordnun-
gen immer wieder eine 
besondere ärztliche Be-
gründung mit prognosti-
scher Einschätzung des 
Gesundheitszustandes 
eingeholt werden muss-
te. Da dies künftig nicht 
mehr erforderlich ist, 
werden vor allem dieje-
nigen Versicherten ent-
lastet, die beispielsweise 
eine dauerhaft behand-
lungsbedürftige funktio-
nelle oder strukturelle 
Schädigung haben. Die 
langfristige Genehmi-
gung soll nun mindes-
tens ein Jahr lang gel-
ten. 
Mit der neu geschaffenen 
Möglichkeit der Heilmit-
telbehandlung außerhalb 
der Praxis ohne vorheri-
ge Verordnung eines 

Hausbesuchs – dies kann 
unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch eine 
Regelschule sein – soll 
der Lebenswirklichkeit 
behinderter Kinder, Ju-
gendlicher und deren 
Eltern Rechnung getra-
gen werden, denen es 
bei ganztägiger Unter-
bringung in einer Tages-
einrichtung nur schwer 
möglich ist, eine Heilmit-
telpraxis aufzusuchen. 
„Mit der Neufassung der 
Heilmittel-Richtlinie des 
G-BA wird ein Beitrag 
dazu geleistet, insbeson-
dere Kindern und Ju-
gendlichen, die unter 
dauerhaft behandlungs-
bedürftigen Schädigun-
gen leiden, die Alltags-
bewältigung zu erleich-
tern“, sagte Dr. Rainer 
Hess, unparteiischer 
Vorsitzender des G-BA. 
Der Beschluss wird dem 
Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) zur 
rechtlichen Prüfung vor-
gelegt und tritt nach er-
folgter Nichtbeanstan-
dung und Bekanntma-
chung im Bundesanzei-
ger in Kraft. Der Be-
schlusstext und eine Be-
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schlusserläuterung wer-
den in Kürze im Internet 
veröffentlicht unter: 
http://www.g-
ba.de/informationen/beschl
uesse/zum-
aufgabenbereich/34/ 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Was die Aussage der "er-
heblichen Verbesserung 
des Zuganges zu Heilmit-
teln" betrifft, sind wir vor-
sichtig optimistisch. Erst 
die Praxis wird zeigen, ob 
das wirklich zutrifft. Dass 
die Heilmittelerbringung 
nun auch in integrativen- 
oder Regeleinrichtungen 
stattfinden kann, war eine 
notwendige Änderung, die 
den Entwicklungen der 
letzten Jahre geschuldet 
war. Der Teufel wird aber 
auch wieder im Detail lie-
gen. Einmal muss die Ein-
richtung oder Schule über 
die notwendigen Voraus-
setzungen verfügen und 
dann trommeln aber schon 
die Interessenverbände der 
Therapeuten, daß sie die 
Behandlungen in den Ein-
richtungen einem Hausbe-
such gleichgesetzt und be-
zahlt haben wollen, was 
nicht der Fall ist. Hier hör-
ten die Zugeständnisse der 
Kassenseite nämlich auf.  
Auch die mögliche Heilmit-

telverordnung mit einer 
Statuserhebung als beson-
ders schwer behindert für 
eine einjährige Behand-
lungsoption (auf Antrag der 
Versicherten bei der KK) 
schützt die verordnenden 
Ärzte nicht vor Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen und Re-
gressen. Und daher müs-
sen wir abwarten, ob es 
überhaupt zu solchen VO 
kommt und wenn ja, wie 
die KK mit den Statuserhe-
bungen und den Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen 
umgehen.                                  
Wie immer sind wir an Pra-
xisbeispielen interessiert. 
Wer also schon Erfahrun-
gen im Umgang mit der 
Neufassung der Heilmittel-
richtlinie sammeln konnte – 
wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldung 
 
 

Wieder mal die 
Deutsche Bahn - 
Hilferuf an  Thü-
ringens Minister-
präsidentin 
 
Die Deutsche Bahn hat 
zahlreiche ICE-Verbin-
dungen von Weimar und 
Erfurt aus gestrichen. 
Deshalb wandte sich der  

http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zum-aufgabenbereich/34/
http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zum-aufgabenbereich/34/
http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zum-aufgabenbereich/34/
http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zum-aufgabenbereich/34/
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Landesverband Thürin-
gen der Interessenver-
tretung Selbstbestimmt 
Leben am 5. Januar an 
die Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht. 
Die Reisenden werden 
auf Umsteigemöglichkei-
ten in Naumburg oder 
Leipzig verwiesen, die 
allerdings für Bahnkun-
den im Rollstuhl oder mit 
anderen Mobilitätsein-
schränkungen nicht zu 
nutzen sind. Da die Um-
steigezeit unter 8 Minu-
ten liegt und damit die 
Fahrt von der Mobilitäts-
servicezentrale nicht an-
genommen wird, werden 
Menschen mit Behinde-
rung in ihrer Mobilität 
auf diskriminierende 
Weise eingeschränkt. 
In einem offenen Brief 
fordert der Landesver-
band die thüringische 
Regierungschefin auf, 
sich unter Einbeziehung 
Betroffener mit der Prob-
lematik auseinanderset-
zen, die bisher erfolgte 
Abkopplung Thüringens 
vom Fernverkehr wieder 
rückgängig zu machen 
und keine weiteren Ein-
schnitte zuzulassen. 

Die Reisemöglichkeiten 
für Menschen mit Behin-
derungen im Nah- und 
Fernverkehr seien zu 
verbessern. Deren Be-
dürfnissen müsse Rech-
nung getragen werden, 
unter anderem mit 
durchgehenden Ost-
West- und Nord-Süd-
Verbindungen und um-
gekehrt - sofern not-
wendig mit Umsteigezei-
ten, die auch von Rei-
senden mit Mobilitäts-
einschränkungen sicher 
zu bewältigen sind. Da-
für habe ausreichend 
Servicepersonal da zu 
sein.  
Im Nah- und Fernver-
kehr sollen nur noch 
barrierefreie Züge zum 
Einsatz kommen. Die 
Landesregierung dürfe 
nur solche Verkehrsmit-
tel fördern. Für ein leis-
tungsfähiges Verkehrs-
konzept in Thüringen sei 
Sorge zu tragen, das 
"weder Menschen noch 
Regionen ausgrenzt  und 
dem Geist der UN-
Behindertenrechtskon-
vention entspricht". 
Quelle: kobinet-nachrichten 
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Bundessozialge-
richt sagt: Keine 
Hilfsmittel von der 
Krankenkasse für 
soziale Teilhabe 

Viele Menschen mit Be-
hinderung sind auf 
Hilfsmittel angewiesen. 
Nur so können sie am 
Leben in der Gemein-
schaft teilhaben. Oft 
zahlt dafür die Kranken-
kasse. Wenn sie sich 
aber weigert, müssen 
Richter ein Urteil spre-
chen. Das Bundessozial-
gericht hat jetzt zum 
Beispiel entschieden: Die 
Kosten für ein behinder-
tengerechtes Fahrrad 
muss die Krankenkasse 
nicht übernehmen. Dafür 
ist sie nicht zuständig. 
Das Problem: Aufgabe 
der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ist al-

lein die medizinische Re-
habilitation, also die 
möglichst weitgehende 
Wiederherstellung der 
Gesundheit. Eine darü-
ber hinaus gehende be-
rufliche oder soziale Re-
habilitation ist Aufgabe 
anderer Sozialleistungs-
systeme. Dies hat das 
Bundessozialgericht 
(BSG) jüngst in mehre-
ren Entscheidungen be-
stätigt.                              
Ein Hilfsmittel ist von der 
gesetzlichen Kranken-
versicherung nur zu ge-
währen, wenn es die 
Auswirkungen der Be-
hinderung im gesamten 
täglichen Leben beseitigt 
oder mildert und damit 
ein allgemeines Grund-
bedürfnis des täglichen 
Lebens betrifft. Das BSG 
hatte im vergangenen 
Jahr mehrfach die Mög-
lichkeit, zur Versorgung 
mit einem behinderten-
gerechten Fahrrad Stel-
lung zu nehmen. Es hat 
seine Rechtsprechung 
dahingehend konkreti-
siert, dass die Ermögli-
chung des Fahrradfah-
rens an sich und die 
Wahrnehmung von Ge-



 8 

schwindigkeit und Raum 
allein nicht zu den von 
der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu fi-
nanzierenden Grundbe-
dürfnissen gehören.  

Leistungen zur sozialen 
Teilhabe werden als 
Leistung der Eingliede-
rungshilfe für behinderte 
Menschen und damit im 
Rahmen der Sozialhilfe 
erbracht. Da die Leistun-
gen zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft 
somit nachrangige Für-
sorgeleistungen sind,  
liegt der Zuständigkeits-
streit in vielen Fällen auf 
der Hand: Häufig lässt 
sich eben nicht einfach 
feststellen, ob ein Hilfs-
mittel im konkreten Ein-
zelfall der beruflichen, 
der medizinischen oder 
der sozialen Rehabilitati-
on zuzuordnen ist. Für 
die betroffenen behin-
derten Menschen bedeu-
tet dies eine langwierige 
Auseinandersetzung, 
häufig mit Klagen über 
mehrere Instanzen. Dies 
kann faktisch zur Leis-
tungsverweigerung füh-
ren; denn längst nicht 

immer gibt es die Mög-
lichkeit der vorläufigen 
Leistung im gerichtlichen 
Eilverfahren oder der 
Selbstbeschaffung der 
Leistung. 
Eine Reform ist überfäl-
lig. Aus Sicht von Men-
schen mit Behinderung 
sollten die Zuständigkei-
ten klar strukturiert und 
damit vereinfacht wer-
den. Die Zuordnung der 
sozialen Rehabilitations-
leistungen zum Fürsor-
gerecht ist langfristig 
aufzuheben. 
Dies wäre auch im Sinne 
der von Deutschland ra-
tifizierten Behinderten-
rechtskonvention.                                            
Quelle: Rechtsdienst der Le-
benshilfe 

 
 
 
 
 
Kompetenz-
zentrum 
„Barrierefreiheit“ 

Das Bundeskompetenz-
zentrum Barrierefreiheit 
e. V. (BKB) ist ein priva-
ter Zweckverband von 
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derzeit 15 bundesweit 
tätigen Sozial- und Be-
hindertenverbänden. 
Sein Ziel ist die Umset-
zung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes 
(BGG), insbesondere die 
Herstellung von Barriere-
freiheit. Barrierefreiheit              
umfasst alle Gruppen 
von Behinderungen und 
ist nicht teilbar. Das BKB 
wird vom Bundesminis-
terium für Arbeit und 
Soziales mit dem Projekt 
"Förderung des Ab-
schlusses von Zielver-
einbarungen" gefördert.  

Zur Zielgruppe  des Bun-
deskompetenzzentrums 
zählen behinderte Men-
schen und ihre Verbän-
de, ebenso wie Behin-
dertenbeauftragte, Be-
hindertenbeiräte, 
Schwerbehinderten- und 
Personalvertretungen, 
Entscheidungspersonen 
in Unternehmen, insbe-
sondere auch Beauftrag-
te der Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber sowie 
Interessentinnen und 
Interessenten aus Politik 
und Verwaltung. 

Im BKB werden die Ziel-
gruppen unterstützt,  
konkrete Lösungen für 
eine barrierefreie Um-
weltgestaltung zu entwi-
ckeln und diese in Ziel-
vereinbarungen und Pro-
grammen sowie mittels 
weiterer durch den Ge-
setzgeber vorgegebener 
Instrumente festzuhal-
ten. Sie erhalten eine 
Anlaufstelle, die ihnen 
fachliche, organisatori-
sche und juristische Hilfe 
bietet. Den fachlichen 
Input liefern vorhandene 
Projekte und Expertenin-
stitutionen.              
Vom BKB werden Öffent-
lichkeitsarbeit, Sensibili-
sierungs- und Qualifizie-
rungsaufgaben koordi-
niert und durchgeführt.      
Schwerpunkte des Kom-
petenzzentrums sind:  

§ Bauen und     
Wohnen 

§ Verkehr 
§ Tourismus 
§ Kommunikation 
§ Gesundheitswesen 
§ Bildung 

Hier finden Sie auch die  
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Bauordnungen der ein-
zelnen Bundesländer. 
Mehr Informationen finden Sie 
unter www.barrierefreiheit.de 

 

Neue DIN schränkt 
Rollstuhlneukauf 
und Rollstuhlnut-
zung ein 
 
Die DIN-Normen für „Roll-
stühle mit Muskelkraftan-
trieb“ und „Elektrorollstühle 
und –mobile“ (DIN EN 
12183 und DIN EN 12184) 
sind verändert worden. Da-
nach müssen nach Sep-
tember 2009 hergestellte 
Rollstühle bestimmte Prüf-
kriterien erfüllen, um in 
Kraftfahrzeugen – mit 
Kraftknoten versehen – als 
Sitz Verwendung zu finden. 

Beide Normen erhalten 
jetzt einen Passus „Roll-
stühle zur Verwendung 
als Sitz in Kraftfahrzeu-
gen“. Um den neuen DIN 
EN Normen zu entspre-
chen, müssen Rollstühle, 
die zur Beförderung im 
Kfz als Fahrzeugsitz ge-
nutzt werden sollen, 
durch den Hersteller ge-
prüft und die Nutzung 

als Sitz als eine Form der 
bestimmungsmäßigen 
Verwendung deklariert 
werden. Diese Rollstühle 
werden darauf hin ent-
sprechend als geeignet 
gekennzeichnet. Für die-
se Rollstühle wird dann 
vom Hersteller das zu-
sätzliche Zubehör für die 
Sicherung nach DIN 
75078 (Kraftknoten) 
entwickelt und ggf. 
nachgerüstet.             
Für Rollstühle, die vor 
September 2009 herge-
stellt wurden, gilt diese 
Regel nicht. Sie können 
wie bisher mit Kraftkno-
ten ausgestattet und 
verwendet werden. 

Rollstühle, die nach Sep-
tember 2009 hergestellt 
und nicht für die Nut-
zung als Fahrzeugsitz 
freigegeben wurden, 
können kaum noch ohne 
haftungsrechtliche Kon-
sequenzen für den Nach-
rüster mit Kraftknoten 
nachgerüstet werden, so 
die Auskunft einiger Her-
steller. Bis September 
2009 gab es rechtlich 
gesehen den Rollstuhl 
als Fahrzeugsitz nicht, 

http://www.barrierefreiheit.de/
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weil keine Prüfanforde-
rungen für diesen Ein-
satzzweck in einer (DIN 
EN) Norm beschrieben 
waren. Im ungünstigsten 
Fall wird jedoch eine 
Prüfung nachträglich 
nicht mehr durch den 
Hersteller vorgenom-
men.                           
Völlig unklar ist, wie sich 
diese neue Situation in 
der Praxis auswirken 
wird, wie die Fahrdienste 
reagieren werden, wie 
sich die Kostenträger 
verhalten und wie die 
haftungsrechtliche Situa-
tion ist. Wer einen neuen 
Rollstuhl benötigt, sollte 
daher darauf achten, 
dass dieser für die Nut-
zung als Fahrgastsitz im 
Fahrzeug geeignet ist 
(Herstellerfreigabe nach 
DIN EN 12183 oder 
12184) und zudem einen 
Kraftknoten erhält.   Die 
BGW informiert in Ver-
bindung mit dem Deut-
schen Rollstuhlsportver-
band verstärkt über die-
ses Sicherungssystem im 
Rahmen der Kampagne 
„sicher mobil“.  Quelle: 
www.bagwfbm.de  

 

 

 

Aus dem Alltag 
von Menschen – 
das „Fällebuch“ 
der Antidiskrimi-
nierungsstelle    
des Bundes 
 

Die Antidiskriminierungs-
stelle (ADS) veröffent-
licht erstmals ein Buch 
mit Fällen aus ihrer Be-
ratungsarbeit. Die ADS 
hat dafür erstmals Fälle 
aus ihrer mehr als vier-
jährigen Beratungsarbeit 
in einer Publikation ver-
öffentlicht.   

Das Buch beschreibt rea-
le Fälle aus dem Arbeits-
leben, wie den eines Ar-
beitgebers, der seinen 
Mitarbeiter mit Behinde-
rung in Rente schicken 
will, weil er gesundheitli-
che Probleme befürchtet, 
die in Zukunft auftreten 
könnten. Und es geht 
Fragen aus dem Alltag 
nach, wie etwa der, ob 

http://www.bagwfbm.de/
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es mit dem AGG verein-
bar ist, Kindern den Zu-
tritt zu Restaurants zu 
verbieten. Auch bietet es 
praktische Hilfestellun-
gen, etwa bei der Frage: 
welche Beweise brauche 
ich vor Gericht, wenn ich 
mich bei der Wohnungs-
suche wegen der ethni-
schen Herkunft benach-
teiligt fühle. 

Die anonymisiert darge-
stellten Anfragen von 
Bürgerinnen und Bür-
gern und die rechtlichen 
Einschätzungen der Ju-
ristinnen und Juristen 
der ADS dokumentieren 
beispielhaft das große 
Spektrum von Diskrimi-
nierungsfragen in 
Deutschland. Mit dem 
Nachschlagewerk bietet 
die Antidiskriminierungs-
stelle allen interessierten 
Menschen einen Über-
blick über ihre Bera-
tungstätigkeit.           
Rund zwei Drittel der 
Anfragen an die ADS be-
treffen arbeitsrechtliche 
Fragen, etwa ein Drittel 
das Zivilrecht. Seit Be-
stehen der ADS im Au-
gust 2006 gab es 12.240 

Anfragen von Ratsu-
chenden. Die meisten 
Anfragen gab es wegen 
Diskriminierung auf-
grund einer Behinde-
rung, des Geschlechts 
oder des Alters. Das 
Buch ist zunächst in ei-
ner Auflage von 3.000 
Exemplaren erschienen 
und kann über die 
Publikationsliste unter  

www.antidiskriminie- 
rungsstelle.de 

bestellt oder herunterge- 
geladen werden. Es ist in 
die Kapitel „Beschäfti-
gung und Beruf“, 
„Rechtsstelle des alltägli-
chen Lebens“ und „Bera-
tungsanfragen zu Berei-
chen außerhalb des 
AGG“ gegliedert. Der 
Gesetzestext des AGG ist 
darin ebenfalls zu finden. 
Quelle: Pressemitteilung der 
Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes 
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